
[bookmark: _GoBack]Ergänzende und alternative Optionen zum OT-Grundmuster


Hinweis zum Ausfüllen: Textpassagen, bei denen Einfügungen oder Streichungen durch den Arbeitgeber erforderlich sind, sind mittels gelber Markierung hervorgehoben.


Präambel

Ergänzende Option – Vorbehalt der gesundheitlichen Eignung

Der Arbeitsvertrag wird unter dem Vorbehalt geschlossen, dass, soweit die Erfüllung bestimmter gesundheitlicher Voraussetzungen wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, die gesundheitliche Eignung dafür ärztlich festgestellt wird.

Der Beschäftigte ist verpflichtet, sich einer solchen ärztlichen Untersuchung zu unterziehen und den Arbeitgeber bis zum … über die Ergebnisse der Untersuchung durch Vorlage der ärztlichen Bescheinigung über seine Eignung zu unterrichten oder den behandelnden Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden, soweit sie die Eignung des Beschäftigten für die ihm obliegende Tätigkeiten betreffen.

Der Arbeitgeber trägt die Kosten der Untersuchung, wenn diese nicht von einem Dritten übernommen werden.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Untersuchung durch einen Arbeitsmediziner zu verlangen.

§ 1 Beginn, Art und Ort der Tätigkeit

Abweichende Option zu Ziffer 1 – Außendienstbeschäftigte

Der Beschäftigte wird ab dem …
als …
für die Region … tätig.

Betriebsverfassungsrechtlich ist der Beschäftigte der Betriebsratseinheit … zugeordnet. Mit dieser Festlegung wird keine erste Tätigkeitsstätte im Sinne des steuerlichen Reisekostenrechts festgelegt.

§ 3 Arbeitszeit, Arbeitszeitkonto

Hinweis: In der Praxis wird die Arbeitszeit häufig durch den Arbeitgeber ungleichmäßig verteilt. Dies erfordert die Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos. In Betrieben mit Betriebsräten erfolgt die Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos im Rahmen einer Betriebsvereinbarung. Die nachfolgenden Regelungen bilden den Fall einer individuellen Vereinbarung mit dem Beschäftigtem in einem betriebsratslosen Betrieb ab. Die Hoheit über das Arbeitszeitkonto obliegt dem Arbeitgeber; es handelt sich nicht um ein Gleitzeitkonto. Für die Einrichtung eines Gleitzeitkontos findet sich unten eine gesonderte Formulierung.


Alternative Option zu Ziffer 2 bei ungleichmäßiger Verteilung der Arbeitszeit und Führen eines Arbeitszeitkontos: 

Die Arbeitszeit kann durch den Arbeitgeber innerhalb der Grenzen des Arbeitszeitgesetzes ungleichmäßig auf … Monate/innerhalb eines Jahres*) verteilt werden (sog. Verteilzeitraum). 

Es wird ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, auf welchem die anfallenden Schwankungen bei monatlichen Abweichungen zwischen der vereinbarten regelmäßigen individuellen Arbeitszeit und der tatsächlich erbrachten Arbeitszeit abgebildet werden. Dieses dient der Berechnung eventuell entstehender Plus- und Minusstunden. Minusstunden werden als Vorschuss auf das monatliche Entgelt berechnet.

Das Arbeitszeitkonto ist für den Beschäftigten jederzeit einsehbar.


Alternative Option zu Ziffer 3, wenn die Überstunden auf das Arbeitszeitkonto eingestellt werden:

Der Beschäftigte ist auf Anordnung des Arbeitgebers verpflichtet, Überstunden im Rahmen der gesetzlichen und betrieblichen Regelungen zu leisten.

Angeordnete oder genehmigte Überstunden werden in das Arbeitszeitkonto eingestellt.

Bei Wahl dieser Option ist § 4 entsprechend anzupassen, der im Grundmuster Aussagen zu den Überstunden trifft

§ 4 Grundentgelt
1. Das monatliche Grundentgelt beträgt … € brutto.
2. Die Entgelte sind jeweils zu den betrieblich festgelegten Zeiten/zum Monatsletzten*) fällig und werden auf die vom Beschäftigten anzugebende Bankverbindung entrichtet.
*) Unzutreffendes bitte streichen.

Formulierung zum Ausgleich des Arbeitszeitkontos:

x. Der Ausgleich des Arbeitszeitkontos zum Erreichen der regelmäßigen Wochenarbeitszeit hat innerhalb der ersten drei/… Monate*) nach Ablauf des o.g. Verteilzeitraumes zu erfolgen (sog. Ausgleichszeitraum).

Ist oder wird der Beschäftigte an einem festgelegten Freistellungstag arbeitsunfähig krank, bleibt dieser Tag ein Freistellungstag und wird nicht zum Entgeltfortzahlungstag; eine Rückübertragung auf das Arbeitszeitkonto erfolgt nicht.

Am Ende des Ausgleichszeitraums noch vorhandene Plusstunden sind in einem Umfang von … Stunden mit dem monatlichen Grundentgelt abgegolten, soweit der gesetzliche Mindestlohn nicht unterschritten wird. Darüber hinaus gehende Plusstunden werden auf Basis des Grundentgelts (alternativ: auf Basis des Grundentgeltes sowie eines Zuschlages pro Stunde in Höhe von ...) abgerechnet und mit der nächstfolgenden Abrechnung ausgezahlt.
*) Unzutreffendes bitte streichen.

y. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist das Arbeitszeitkonto bis dahin entsprechend der oben genannten Regelungen auszugleichen. 

Gleitzeitkonto

Alternative Formulierung zu § 3 Ziffer 1 und 2 für betriebsratslose Betriebe bei Einrichtung von Gleitzeitkonten 

Hinweis: Die Nummerierung der Ziffern 3ff. im Grundmuster muss bei Verwendung dieser Alternative angepasst werden.

1. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen … Stunden. Der tägliche Arbeitszeitrahmen setzt sich zusammen aus der Gleitzeit morgens, der Kernarbeitszeit und der Gleitzeit nachmittags. Während der Gleitzeit kann der Beschäftigte Beginn und Ende der Arbeitszeit grundsätzlich selbst bestimmen; die betrieblichen Notwendigkeiten sind zu berücksichtigen. Der Arbeitgeber kann aus betrieblichen Gründen die Lage der Arbeitszeit abweichend bestimmen.

Während der Kernarbeitszeit besteht Anwesenheitspflicht. Die Abwesenheit während der Kernarbeitszeit ist nur aus berechtigten Gründen oder nach Zustimmung durch den Vorgesetzten zulässig.

2. Der Arbeitszeitrahmen ist wie folgt festgelegt:

	Gleitzeit morgens
	… Uhr bis … Uhr

	Kernarbeitszeit
	… Uhr bis … Uhr

	Gleitzeit nachmittags
	… Uhr bis … Uhr



3. Der Beschäftigte hat die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten. Resultieren Arbeitszeiten aus nicht abgestimmten Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz, werden sie nicht gutgeschrieben.

4. Die Arbeitszeiterfassung erfolgt mittels des elektronischen Datenerfassungssystems. Dieses ist beim Betreten und Verlassen des Betriebsgeländes sowie aus Anlass der Pausenzeiten zu betätigen.

5. Das höchstzulässige Zeitguthaben beträgt plus … Stunden, die höchstzulässige Zeitschuld beträgt minus … Stunden.

6. Das Gleitzeitkonto wird als fortlaufendes Konto geführt und ein Zeitsaldo muss nicht innerhalb einer bestimmten Frist oder zu einem Stichtag abgebaut werden.

7. Der Arbeitgeber behält sich vor, den Mitarbeiter aus wichtigen Gründen von dieser Gleitzeitregelung auszuschließen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn der Mitarbeiter die Gleitzeit missbraucht hat.

8. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird das Gleitzeitkonto wie folgt ausgeglichen: Bei einem Zeitguthaben erfolgt ein Ausgleich oder eine Abgeltung nach Wahl des Arbeitgebers. Zu berücksichtigen ist, dass zum Ende des Arbeitsverhältnisses noch vorhandene Plusstunden in einem Umfang von ... Stunden mit dem monatlichen Grundentgelt abgegolten sind, soweit der gesetzliche Mindestlohn nicht unterschritten wird. Darüberhinausgehende Plusstunden werden im Falle der Abgeltung auf Basis des Grundentgeltes (alternativ: auf Basis des Grundentgeltes sowie eines Zuschlages pro Stunde in Höhe von ...) mit der letzten Abrechnung ausgezahlt.

Zeitschulden sind bis zum Beendigungstermin vom Beschäftigten auszugleichen. Erfolgt kein Ausgleich der Zeitschulden, obschon dies dem Mitarbeiter möglich gewesen wäre, ist der Arbeitgeber zur Verrechnung berechtigt.

§ 4a Vergütung von Reisezeiten bei Dienstreisen

Alternative Formulierung zu § 4a, wenn ein Arbeitszeitkonto besteht auf dem die Reisezeiten gutgeschrieben werden sollen:

Reisezeiten sind Zeiten der An- und Abreise, die zur Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten im Interesse des Arbeitgebers erfolgen. 

Die erforderliche Reisezeit, soweit sie die Dauer der individuellen täglichen Arbeitszeit überschreitet, wird an Arbeitstagen bis zu ... Stunden und an arbeitsfreien Tagen bis zu ... Stunden täglich im Arbeitszeitkonto entsprechend - ohne Zuschläge - gutgeschrieben. 

Keine Gutschrift erfolgt  

· für nicht erforderliche Reisezeiten, 
· soweit Beschäftigte durch die Reise Wegezeiten zwischen seiner Wohnung und der regulären Arbeitsstätte erspart, 
· für Ruhepausen und sonstige Unterbrechungen der Reisetätigkeit aus persönlichen Gründen.

§ 6 Urlaub

Alternative Formulierung zum Entstehen des übergesetzlichen Urlaubs in Ziffer 2 Abs. 2:

Der übergesetzliche Urlaubsanspruch entsteht nach sechs monatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses. Ein Teilurlaubsanspruch entsteht nicht.

§ 8 Beendigung und Ruhen des Arbeitsverhältnisses, Freistellung

Alternative Formulierung zu Ziffer 1 bei beiderseitig verlängerten Kündigungsfristen: 

1. Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von … Monaten zum Monatsende/Quartalsende/Halbjahresende/Jahresende*) gekündigt werden.

2. Eine verlängerte Frist für den Arbeitgeber gilt auch für die Kündigung durch den Beschäftigten.
*) Unzutreffendes bitte streichen.




Alternative Option zu Ziffer 3 für Syndikusanwälte:

Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung mit Ablauf des Monats, in dem der Beschäftigte die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Regelaltersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung (derzeit §§ 35, 235 SGB VI) oder eine andere gleichwertige ungekürzte Altersversorgung eines anderen Versorgungsträgers erfüllt.

§ 9 Arbeitsverhinderung, Arbeitsunfähigkeit

Ergänzende Option zu Ziffer 2 – Nachweispflicht bei Auslandsaufenthalt:

Hält sich der Beschäftigte bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, so hat er dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren voraussichtliche Dauer und die Adresse am Aufenthaltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermittlung mitzuteilen. Kehrt der Beschäftigte in das Inland zurück und ist er weiterhin arbeitsunfähig erkrankt, so hat er dem Arbeitgeber und der Krankenkasse seine Rückkehr unverzüglich anzuzeigen.

§ 11 Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten

Ergänzende Option zu Ziffer 3 – Verschwiegenheit in Bezug auf Inhalt des Arbeitsvertrages:

Die Verschwiegenheitspflicht umfasst auch den Inhalt dieses Vertrages, soweit der Beschäftigte nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu entsprechenden Angaben verpflichtet ist.

§ xx Recht an Arbeitserfindungen, Erfindungen

1. Alle Arbeitsergebnisse stehen dem Arbeitgeber zu. Dies gilt unabhängig davon, ob sie von dem Beschäftigten allein oder zusammen mit anderen Beschäftigten erarbeitet wurden. Gleiches gilt für Ergebnisse, die zwar nicht auf einen unmittelbaren Arbeitsauftrag zurückzuführen sind, aber mit dem Tätigkeitsbereich des Beschäftigten zusammenhängen.

2. Der Beschäftigte hat während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen – sowohl Diensterfindungen als auch freie Erfindungen nach § 4 ArbNErfG – dem Arbeitgeber unverzüglich in Textform mitzuteilen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen über Arbeitnehmererfindungen.

3. Soweit der Beschäftigte Urheberrechte oder andere nicht übertragbare Schutzrechte an Arbeitsergebnissen – die keine Erfindungen nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz sind (s. Ziffer 2) - erwirbt, räumt der Beschäftigte dem diese Verfügung hiermit annehmenden Arbeitgeber hinsichtlich aller Nutzungsarten unwiderruflich das ausschließliche Recht ein, solche Arbeitsergebnisse weltweit und ohne jede sachliche und zeitliche Beschränkung für die Dauer des jeweiligen Schutzrechts auf alle bekannten und unbekannten Nutzungsarten zu nutzen und zu verwerten. Dies schließt die Befugnis des Arbeitgebers ein, ohne gesonderte Zustimmung für jeden Einzelfall Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf andere zu übertragen oder andere Nutzungsrechte einzuräumen. Die dem Beschäftigten zwingend zustehenden Rechte und Ansprüche, z. B. nach § 31a UrhG oder etwaige Urheberpersönlichkeitsrechte, bleiben unberührt.
Ansprüche des Beschäftigten für die Übertragung dieser Rechte auf den Arbeitgeber sind durch das Entgelt abgegolten.

§ 13 Wettbewerbsfähigkeit, Nebentätigkeit

Ergänzende Option zu Ziffer 2 – Informationspflicht bei Ehrenamt mit Freistellungsansprüchen:

In Bezug auf anderweitige Nebentätigkeiten ist der Beschäftigte verpflichtet, diese beim Arbeitgeber unverzüglich nach der Übernahme anzuzeigen, wenn eine Ausübung während der Arbeitszeit in Betracht kommt (Freistellungsansprüche).

§ xx Umkleidezeiten

Der Beschäftigte ist auf Anweisung des Arbeitgebers verpflichtet, seine Tätigkeit in einer Dienstkleidung/Schutzkleidung zu verrichten. Zeiten für das Umkleiden von bis zu … Minuten pro Tag stellen vergütungspflichtige Arbeitszeit dar.

